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AMTSBLATT 
des Landratsamtes Haßberge 

 

   Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. (0 95 21) 27-0 

   Bezugspreis:   vierteljährlich 3,00 € plus Postzustellgebühr 
 

Nr. 15 Haßfurt, 18.11.2014 67. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 
 

AAmmttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  

 
 
 
 

 
 

I n h a l t :  

Teil I: 
 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Ein-
richtungen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 
 

� Allgemeinverfügung Düngeverordnung des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

S. 150 

� Satzung für das Jugendamt des Landkrei-
ses Haßberge 

S. 151-153 

 
 

Teil II: 
 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

� Offenlegung der Jahresabschlüsse 2008-2012 
des KU Kläranlage Eltmann-Ebelsbach 

S. 154 

� Aufhebungssatzung für das KU Kläranlage 
Eltmann-Ebelsbach 

S. 154 

� Sitzungsterminplan S. 155 
 
 
 

 

TTeeiill    II  

 
 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karl-
stadt 
 
 

Allgemeinverfügung  
zum Vollzug der Düngeverordnung 

 
 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Karlstadt, Fachzentrum Agrarökologie, erlässt als zu-
ständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 4 Abs. 5 
Düngeverordnung vom 27.02.2007 (Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2007, Teil 1, Nr. 7) folgende Anordnung: 
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemit-
teln mit wesentlichen Gehalten an verfügbarem 
Stickstoff (z. B. Gülle, Jauche, Gärrest) wird abwei-
chend von § 4 Abs. 5 Düngeverordnung auf Grün-
landflächen im Regierungsbezirk Unterfranken auf 
die Zeit vom 1. Dezember 2014 bis zum 15. Februar 
2015 festgelegt. 
 
Auf Ackerflächen gilt der in der Düngeverordnung 
festgelegte Zeitraum vom 1. November 2014 bis 
31. Januar 2015. 
 
Die sonstigen Anforderungen der Düngeverordnung, 
insbesondere zum Schutz des Bodens und der Gewäs-
ser, bleiben davon unberührt. 
 
 

Karlstadt, 29.10.2014 
 

Geyer, LOR'in 
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Satzung 

für das Jugendamt des Landkreises Haßberge 
vom 24.07.2014 

 
 

Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 Gesetz zur Ausführung der 
Sozialgesetze (AGSG) vom 08.12.2006 (GVBl S. 942) 
in der Fassung vom 24.06.2013 (GVBl S. 385) in Ver-
bindung mit Art. 17 der Landkreisordnung (LkrO) vom 
06.01.1993 (GVBl S. 93) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBl S. 826) erlässt der 
Kreistag des Landkreises Haßberge folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung des Ju-

gendamtes 
 
(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung "Land-

ratsamt Haßberge - Kreisjugendamt -". 
 
(2) Dem Jugendamt obliegen 

 

• die ihm nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) und dem Gesetz zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AGSG) zugewiesenen 
Aufgaben, 

• der Vollzug des Bayer. Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetzes mit Ausführungsverord-
nung 

• die ihm nach anderen Rechtsvorschriften zuge-
wiesenen Aufgaben. 

 
(3) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den 

Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung 
des Jugendamtes wahrgenommen (§ 70 Abs. 1 
SGB VIII). 

 
 

§ 2 
Verwaltung des Jugendamtes 

 
(1) Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Dienst-

stelle des Landratsamtes Haßberge. 
 

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Ju-
gendamtes werden im Auftrag des Landrats von 
dem dafür bestellten Leiter/Leiterin der Verwaltung 
des Jugendamtes (Jugendamtsleitung) geführt. 
 

(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung des 
Jugendamtes gehören alle Verwaltungsgeschäfte, 
die regelmäßig oder wiederholt anfallen und nach 
vorgegebenen Regelungen und Grundsätzen zu 
behandeln sind, sofern ihnen nicht aufgrund ihrer 
politischen, finanziellen oder strukturellen Auswir-
kungen eine grundsätzliche Bedeutung zukommt. 
 

(4) Die Verwaltung des Jugendamts unterstützt den 
Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses bei der 
Vorbereitung der Sitzungen des Jugendhilfeaus-
schusses und bei der Fertigung der Sitzungsnie-
derschriften. 

 
 

§ 3 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

 

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmbe-
rechtigte und 10 beratende Mitglieder an. Die Zahl 
der beratenden Mitglieder vermindert sich um die 
Zahl eins, wenn der Vorsitzende des Kreisjugend-
rings dem Jugendhilfeausschuss als stimmberech-
tigtes Mitglied angehört. 
 

 
 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfe-

ausschusses sind 
 
1. der oder die Vorsitzende (Art. 17 Abs. 3 

AGSG), 
 

2. acht Mitglieder des Kreistags (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 
1. Alternative SGB VIII), 
 

3. sechs auf Vorschlag der im Kreisgebiet wir-
kenden und anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe vom Kreistag gewählte Frauen und 
Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII). 

 
(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhil-

feausschuss neben den in Art. 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 
8 AGSG genannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 
Nr. 9 AGSG je ein Vertreter der Katholischen und 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche an. 
 

(4) Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellver-
treter zu bestellen (Art. 18 Abs. 3 AGSG). Für den 
Fall der Verhinderung des ordentlichen wie auch 
des stellvertretenden Mitglieds kann je ein weiterer 
Stellvertreter bestellt werden. 

 
 

§ 4 
Wahl und Bestellung der Mitglieder des Jugendhil-

feausschusses 
 
(1) Die dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten 

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses werden 
durch Beschluss des Kreistags bestellt. Die übrigen 
stimmberechtigten Mitglieder werden nach Art. 45 
Abs. 3 LkrO gewählt. Abweichend von Art. 45 Abs. 
3 Satz 1 und Abs. 4 LkrO erfolgt die Wahl in offener 
Abstimmung (Art. 17 Abs. 2 Satz 3 AGSG). 

 
(2) Vorschläge für die Bestellung der stimmberechtig-

ten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 dieser Satzung 
werden bezüglich der Mitglieder des Kreistages 
von den im Kreistag vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen abgegeben. Wahlvorschläge für die 
stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 
dieser Satzung können nur durch die im Kreisge-
biet wirkenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe, insbesondere die Jugendverbände 
und Wohlfahrtsverbände, abgegeben werden. Bei 
den Wahlvorschlägen und dem Wahlgang soll auf 
eine ausgewogene Berücksichtigung von Frauen 
und Männern hingewirkt werden (Art. 18 Abs. 2 
Satz 1 AGSG). 

 
(3) Für stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder 

gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhil-

feausschuss an 
 

1. der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des 
Jugendamts, 

2. ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- 
oder Vormundschaftsrichter bzw. -richterin tätig 
ist, 

3. ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder 
der Schulverwaltung, 

4. ein Bediensteter oder eine Bedienstete des zu-
ständigen Arbeitsamts, 
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5. eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinn des 
§ 28 SGB VIII tätig ist, 

6. die für den Jugendamtsbezirk zuständige 
kommunale Gleichstellungsbeauftragte, sofern 
eine solche bestellt ist, 

7. ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 
8. der bzw. die Vorsitzende des Kreisjugendrings 

oder eine von ihm bzw. ihr beauftragte Person, 
sofern der oder die Vorsitzende des Kreisju-
gendrings dem Jugendhilfeausschuss nicht be-
reits als stimmberechtigtes Mitglied angehört, 

9. je ein Vertreter der Katholischen und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche. 

 
Das Mitglied nach Abs. 4 Nr. 2 wird von dem Leiter 
oder der Leiterin des für den Jugendamtsbezirk zu-
ständigen Amtsgerichts, das Mitglied nach Abs. 4 
Nr. 3 von dem Leiter oder der Leiterin des zustän-
digen staatlichen Schulamts, das Mitglied nach 
Abs. 4 Nr. 4 von dem Leiter oder der Leiterin der 
zuständigen Arbeitsagentur und das Mitglied nach 
Abs. 4 Nr. 7 von der zuständigen Polizeidirektion 
benannt. Die Fachkraft nach Abs. 4 Nr. 5 wird von 
der Beratungsstelle benannt, die Aufgaben im Sinn 
des § 28 SGB VIII wahrnimmt; bestehen in einem 
Jugendamtsbezirk mehrere solcher Beratungsstel-
len, erfolgt die Benennung mehrheitlich durch de-
ren Leiter bzw. Leiterinnen oder, wenn sich eine 
Mehrheit nicht ergibt, durch den Jugendhilfeaus-
schuss. Die Mitglieder nach Abs. 4 Nr. 9 werden 
von den zuständigen Stellen der Kirchen benannt. 
Art. 18 Abs. 2 Satz 1 AGSG gilt entsprechend. Ein 
beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter oder 
Stellvertreterin eines stimmberechtigten Mitglieds 
sein. 

 
 

§ 5 
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

 
(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angele-

genheiten der Jugendhilfe im Rahmen der dafür im 
Haushaltsplan bereitgestellten Mittel und der vom 
Kreistag gefassten Beschlüsse. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor jeder Be-
schlussfassung des Kreistags in Fragen der Ju-
gendhilfe gehört werden. Er soll ferner Stellung 
nehmen vor Entscheidungen des Kreistags und 
anderer beschließender Ausschüsse, die für die 
Lebensbedingungen junger Menschen und ihrer 
Familien und/oder für die Schaffung und Erhaltung 
einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt von 
Bedeutung sind. Vor der Berufung der Jugend-
amtsleitung ist der Jugendhilfeausschuss zu hören 
(§ 71 SGB VIII). 
 

(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, an den 
Kreistag Anträge zu stellen (§ 71 Abs. 3 Satz 2 
SGB VIII). 
 

(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere 
folgende Aufgaben wahr: 
 

1. Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen 
für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe im 
Kreisgebiet und für die Vernetzung und koordi-
nierte Zusammenarbeit der bestehenden Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen, 

 

2. Erörterung aktueller Problemlagen junger 
Menschen und ihrer Familien sowie Entwick-
lung von Problemlösungen, 
 

 

3. Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder 
Schaffung positiver Lebensbedingungen für 
junge Menschen und ihre Familien sowie für 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt, 
 

4. Entwicklung und laufende Fortschreibung der 
örtlichen Jugendhilfeplanung; Vorbereitung der 
Beschlussfassung über die örtliche Jugendhil-
feplanung durch den Kreistag, 
 

5. Vorberatung des Abschnitts "Jugendhilfe" des 
Haushaltsplans, 
 

6. Förderung der Träger freien Jugendhilfe; der 
Jugendhilfeausschuss kann hierfür Förder-
grundsätze oder -richtlinien beschließen, 
 

7. Beschlussfassung über die öffentliche Aner-
kennung von Trägern der freien Jugendhilfe im 
Kreisgebiet nach § 75 SGB VIII in Verbindung 
mit Art. 33 AGSG; der Jugendhilfeausschuss 
kann hierfür Anerkennungsgrundsätze oder -
richtlinien beschließen. 

 
(5) Der Jugendhilfeausschuss gibt sich eine Ge-

schäftsordnung. 
 
 

§ 6 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 

 
(1) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der 

Landrat; er bestimmt ein Mitglied des Kreistags, 
das im Verhinderungsfall die Vertretung übernimmt. 
Abweichend von Satz 1 kann der Landrat ein Mit-
glied des Kreistags zum Vorsitzenden bestimmen; 
gleichzeitig bestimmt er ein weiteres Mitglied des 
Kreistags für die Stellvertretung. 
 

(2) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf, min-
destens jedoch zweimal jährlich, zusammen. Er 
muss einberufen werden, wenn dies ein Fünftel der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter An-
gabe von Gründen und des Beratungsgegenstands 
beim Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses 
oder bei der Verwaltung des Jugendamtes bean-
tragt. Die Sitzung soll innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang des Antrags stattfinden.  
 

(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send und stimmberechtigt ist. 
 

(4) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses üben 
ihre Tätigkeit zum Wohle aller junger Menschen 
sowie ihrer Familien im Jugendamtsbezirk aus. Die 
stimmberechtigten Mitglieder sind bei der Stimm-
abgabe an Weisungen und Aufträge nicht gebun-
den (Art. 20 AGSG). 
 

(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, 
soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit oder be-
rechtigte Interessen einzelner Personen oder 
schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen. Über 
den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöf-
fentlicher Sitzung beraten und entschieden. 
 

(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Jugend-
hilfeausschusses. 

 



-       - 
 

153

 
§ 7 

Form der Beschlussfassung 
 
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden in 
offener Abstimmung mit der Mehrheit der Abstimmen-
den gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-
lehnt. 
 
 

§ 8 
Unterausschüsse 

 
(1) Der Jugendhilfeausschuss kann zur Vorbereitung 

seiner Beschlüsse vorberatende Unterausschüsse 
bilden. Die Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfe-
ausschuss fest. Bei der Bildung der Unteraus-
schüsse und der Festlegung ihrer Arbeitsaufträge 
wird die nach § 78 SGB VIII gebildete Arbeitsge-
meinschaft der freien und öffentlichen Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Haßberge 
beteiligt. 
 

(2) Den Vorsitz eines vorberatenden Unterausschus-
ses soll ein stimmberechtigtes Mitglied des Ju-
gendhilfeausschusses führen. Bei Bedarf sollen 
weitere Fachleute zu den Sitzungen des Unteraus-
schusses hinzugezogen werden. 
 

(3) Die vorberatenden Unterausschüsse treten nach 
Bedarf zusammen. Ihre Sitzungen sind nicht öffent-
lich. 

 
§ 9 

Aufwandsentschädigung 
 

(1) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erhal-
ten für jede Sitzung, an der sie teilnehmen, eine 
Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie die 
Kreistagsmitglieder. Dies gilt nicht für Beamte, 
Richter und Angestellte im öffentlichen Dienst, die 
dem Jugendhilfeausschuss aufgrund ihres Amtes 
angehören. Für sie bemisst sich die Aufwandsent-
schädigung nach den Vorschriften über die Reise-
kostenvergütung der Beamten und Richter. 
 

(2) Die beratenden Mitglieder erhalten eine Aufwands-
entschädigung in gleicher Höhe wie die stimmbe-
rechtigten Mitglieder. 2Die beratenden Mitglieder 
sollen ihren Wohnsitz, Dienstort oder Arbeitsplatz 
im Zuständigkeitsbereich des öffentlichen Trägers 
haben; Abs.1 Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
 

(3) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und Richte-
rinnen und Angestellte im öffentlichen Dienst, die 
dem Jugendhilfeausschuss auf Grund ihres Amts 
angehören, bemisst sich die Höhe der Aufwands-
entschädigung nach den Vorschriften über die Rei-
sekostenvergütung der Beamten und Richter. 
 

(4) Absatz 1 gilt für stellvertretende Mitglieder entspre-
chend, wenn sie im Vertretungsfall an Sitzungen 
des Jugendhilfeausschusses teilnehmen. 
 

(5) Eine Aufwandsentschädigung erhalten auch die 
Mitglieder der vorberatenden Unterausschüsse für 
jede Sitzung des Unterausschusses, an der sie 
teilnehmen. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend. 
 

 

 
§ 10 

Jugendhilfeplanung 
 
(1) Die Entscheidung über die örtliche Jugendhilfepla-

nung nach § 80 SGB VIII obliegt dem Kreistag. Zur 
Vorbereitung dieser Beschlussfassung hat der Ju-
gendhilfeausschuss 
 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten 

der Jugendhilfe im Kreisgebiet festzustellen, 
 

2. den Bedarf an Einrichtungen und Diensten un-
ter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnis-
se und Interessen der jungen Menschen und 
der Personensorgeberechtigten im Kreisgebiet 
für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln, 

 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen 

Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu pla-
nen und Prioritäten für die Verwirklichung zu 
entwickeln. 

 
Der Jugendhilfeausschuss bedient sich dabei in der 
Regel der Hilfe eines vorberatenden Unteraus-
schusses und wird von der Verwaltung des Ju-
gendamtes unterstützt; er arbeitet mit den im 
Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe partnerschaftlich zusammen. 
 

(2) An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreisgebiet 
wirkenden und anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe und ihre Zusammenschlüsse, auch wenn 
sie nicht im Jugendhilfeausschuss vertreten sind, in 
allen Phasen der Planung zu beteiligen. Von einer 
Beteiligung einzelner Träger kann abgesehen wer-
den, wenn deren Interessen erkennbar nicht betrof-
fen sind oder von einem Verband, dem der Träger 
angehört, mitvertreten werden. Die Beteiligung be-
ginnt spätestens mit der Erörterung der Ziele und 
Inhalte der Planung sowie des Planungsverfahrens. 
Die in Satz 1 genannten Träger sollen regelmäßig 
über den Fortschritt der Planung und die jeweilige 
Beschlusslage unterrichtet werden. Ihnen ist Gele-
genheit zu geben, schriftliche Stellungnahmen ab-
zugeben und an wichtigen Erörterungen des Ju-
gendhilfeausschusses und ggf. eines vorberaten-
den Unterausschusses teilzunehmen.  
 

(3) Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte Träger 
der freien Jugendhilfe können an der Planung be-
teiligt werden. Über eine Beteiligung und deren 
Form und Umfang entscheidet der Jugendhilfeaus-
schuss. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 24.07.2014 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bislang gültige Satzung außer 

Kraft. 
 
 
Haßfurt, 24.07.2014 
 
gez. 
Schneider 
Landrat 
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TTeeiill    IIII  

 
 
Kommunalunternehmen Kläranlage Eltmann-Ebels-
bach 
 
Offenlegung der Jahresabschlüsse 2008 - 2012 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Klär-
anlage Eltmann-Ebelsbach hat in seiner Sitzung am 
21.10.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die geprüften Jahresabschlüsse für das 
 
Jahr   Bilanzsumme  Bilanzgewinn 
2008     252.004,95 €      219,95 € 
2009  3.488.794,43 €         -9,16 € 
2010  5.470.695,23 €        18,48 € 
2011  2.406.408,90 €   1.997,40 € 
2012     416.150,21 €       -76,46 € 
 
werden mit der jeweiligen Bilanzsumme festgestellt und 
der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Dem Vorstand Ernst Rippstein wird für die Geschäfts-
jahre 2008 - 2012 die Entlastung erteilt. 
 
Der Abschlussprüfer Diplom-Kaufmann Reiner Rosnit-
schek, Tirschenreuth, bestätigte: 
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
entsprechen die Jahresabschlüsse 2008 - 2012 den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen der Unternehmenssatzung und vermitteln 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit den Jahresabschlüssen, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild der Lage der Anstalt und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  
 
Die Jahresabschlüsse einschließlich Lagebericht liegen 
in der Zeit vom 01.12.2014 bis 09.12.2014 öffentlich 
aus. Die Unterlagen sind beim Kommunalunternehmen 
Kläranlage Eltmann-Ebelsbach, Marktplatz 1, 
97483 Eltmann, zu folgenden Zeiten einsehbar: 
 
Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
   14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Eltmann, 04.11.2014 
KU Kläranlage Eltmann-Ebelsbach 
Rippstein, Vorstand 
 
 
 

 

 
 
Kommunalunternehmen Kläranlage Ebelsbach 
 
 

AUFHEBUNGSSATZUNG 
 

für das Kommunalunternehmen  
Kläranlage Eltmann-Ebelsbach 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 
im Raum Eltmann-Ebelsbach 

 
 
Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBI S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juli 2012 (GVBI S. 366), erlässt 
der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Raum 
Eltmann-Ebelsbach (im Folgenden auch: Abwasser-
zweckverband) folgende Aufhebungssatzung: 
 
 

§1 
 

Aufhebung 
 
Die Unternehmenssatzung für das Kommunalunter-
nehmen Kläranlage Eltmann-Ebelsbach, Anstalt des 
öffentlichen Rechts des Zweckverbands zur Abwasser-
beseitigung im Raum Eltmann-Ebelsbach vom 
03.06.2008 (Amtsblatt 09/2008), wird aufgehoben. Das 
Kommunalunternehmen Kläranlage Eltmann-Ebelsbach 
wird aufgelöst. Das Vermögen des aufgelösten Kom-
munalunternehmens geht nach § 28 KUV analog auf 
den Abwasserzweckverband über. 
 
 

§2 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 31.12.2014 in Kraft. 
 
 
Eltmann, 05.11.2014 
 
 
Michael Ziegler 
1. Vorsitzender 
 
 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 
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Ausschuss für Bau und Verkehr 20.11.2014 

Kreisausschuss 24.11.2014 

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Sport 26.11.2014 

Kreistag 08.12.2014 

Jugendhilfeausschuss 10.12.2014 

Ausschuss für Bau und Verkehr 15.12.2014 

Umwelt- und Werkausschuss 26.01.2015 

Kreisausschuss - Haushalt 02.02.2015 

Kreistag - Haushalt 23.02.2015 
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